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A B R E C H N U N G

Ein endodontisch behandelter Zahn bietet 
oftmals nicht genügend Halt und Substanz, 
um eine Füllung oder Krone aufzunehmen. 
Häufi g ist ein Stiftaufbau nötig, um dem  
Zahn Stabilität zu geben und ihn dadurch 
auf längere Zeit zu erhalten.
In der GOZ gibt es die Gebührennummer 
GOZ 2195: Vorbereitung eines zerstörten 
Zahnes durch einen Schraubenaufbau oder 
Glasfaserstift o.Ä. zur Aufnahme einer Krone. 
Um die erbrachte Leistung korrekt zu be-
rechnen, gilt es zunächst festzustellen, ob 
der Zahn tatsächlich überkront werden soll 
oder eventuell mit einer defi nitiven Füllung 
versorgt wird.
Wird der Zahn vor der Überkronung mit 
einem Schraubenaufbau oder Glasfaserstift 
versorgt und eine klassische Aufbaufüllung 
zum Beispiel mit Zement gelegt, sind die 

GOZ-Nummern 2195, 2180 (Vorbereitung 
eines zerstörten Zahnes mit plastischem 
Aufbaumaterial zur Aufnahme einer Krone) 
sowie die Materialkosten für die Veranke-
rungselemente berechnungsfähig. 
Bei einer adhäsiven Befestigung des Glas-
faser- oder Keramikstifts kann zusätzlich 
die GOZ 2197 für die adhäsive Befestigung 
berechnet werden. Wird auch die Aufbau-
füllung adhäsiv verankert, ist neben der 
GOZ 2180 und den Verankerungselemen -
t en die GOZ 2197 ein zweites Mal ansatz-
fähig. 
Auch wenn mehrere Aufbauten am Zahn 
nötig sind, können die Ziffern GOZ 2195 und 
2180 jeweils nur einmal berechnet wer-
den. Der gegossene Stiftaufbau nach der 
GOZ 2190 ist nicht neben GOZ 2195 und 
2180 berechnungsfähig. 

Wenn ein Patient aus Kostengründen, wegen 
einer Krankheit oder seines hohen Alters 
keine Kronenversorgung wünscht oder die 
Prognose des Zahnes nicht ausreicht, um 
eine Überkronung zu rechtfertigen und nun 
statt einer Aufbaufüllung mit einem Glas-
faserstift o.Ä. und einer defi nitiven Füllung 
versorgt wird, scheidet die Berechnung nach 
den GOZ-Nummern 2195 und 2180 aus. 
Diese Gebührennummern beziehen sich ein-
deutig nur auf die Verwendung im Zusam-
menhang mit einer künftigen Überkronung 
des Zahnes. Dies ist eine Leistung, die nicht 
in der GOZ 2012 enthalten ist und analog 
gemäß § 6 Abs. 1 GOZ berechnet wird. 
Entweder wählt man eine Analogleistung, 
welche die komplette Maßnahme beinhaltet 
– siehe Tabelle – oder alternativ kann auch 
eine ana loge Nummer für die intrakanaläre 
Stift verankerung einer defi nitiven Restau-
ration gewählt und die entsprechende 
Füllung sowie die Materialkosten für die 
Ver ankerungselemente zusätzlich berechnet 
werden.
Bei der Wiedereingliederung eines Glas-
faserstifts oder eines Schraubenaufbaus 
besteht ebenso nur die Möglichkeit, diese 
Leistung analog zu berechnen.

Nach der Wurzelfüllung: Schrauben-
aufbau oder Glasfaserstift
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Versorgung eines Zahnes mit Glas-
faserstift und defi nitiver Mehrschicht-
füllung gemäß §  Abs. 1 GOZ ent-
sprechend GOZ 2170 Einlagefüllung, 
mehr als zweifl ächig

25 2,32170*

* Analogziffer wird durch Praxis individuell nach Art, Kosten- und/oder Zeitaufwand ermittelt.
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LED-POLYMERISATIONSLEUCHTE

DIE NEUE 

DIMENSION

MIT DEM GRÖSSEREN 

AUSLEUCHTBEREICH WIRD EINE 

VOLLSTÄNDIGE MOD-FÜLLUNG  

AUF EINEM 10-MM-MOLAREN  

IN EINEM DURCHGANG 

AUSGEHÄRTET.
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